
MIITTEILUNG ÜBER 

BEENDIGUNG DER VERMARKTUNGSMODALITÄTEN 

DES  

WISDOMTREE EUR AGGREGATE BOND ESG ENHANCED YIELD UCITS ETF 

WISDOMTREE EUR GOVERNMENT BOND ESG ENHANCED YIELD UCITS ETF 

WISDOMTREE EUROPEAN UNION BOND UCITS ETF 

(der „Fonds“) 

TEILFONDS DER 

WISDOMTREE ISSUER ICAV 

(die „ICAV“) 

_________________________________________________________________________ 

DIESES SCHREIBEN AN DIE ANTEILSINHABER ERGEHT AN SIE ALS 

ANTEILSINHABER DER WISDOMTREE ISSUER ICAV. ES IST WICHTIG UND 

ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT. WENN SIE NICHT SICHER SIND, 

WELCHE MASSNAHMEN SIE ERGREIFEN SOLLTEN, WENDEN SIE SICH BITTE 

UNVERZÜGLICH AN IHREN WERTPAPIERMAKLER, BANKBERATER, 

RECHTSBERATER, ANWALT ODER SONSTIGEN FACHBERATER. 

Sollten Sie Ihre Anteile an der ICAV zwischenzeitlich übertragen haben, übermitteln Sie 

dieses Dokument bitte dem Wertpapiermakler, Bankberater oder sonstigen Vermittler, über 

den die Übertragung ausgeführt wurde, zur Weiterleitung an den Übertragungsempfänger. 

Die in dieser Mitteilung verwendeten Begriffe haben, sofern sie nicht anders definiert sind, 

dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der ICAV vom 8. März 2023 (der „Prospekt“), abrufbar 

von der WisdomTree-Website unter folgendem Link: https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-

/media/eu-media-files/key-documents/prospectus/wt/prospectus-wisdomtree.pdf  

 

 

Datum: 2. Oktober 2023 

 

Mitteilung zur Beendigung der Vermarktungsmodalitäten für die Fonds in Dänemark, 

Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, 

Schweden, Spanien und dem Vereinigten Königreich. 

 

Diese Mitteilung erfolgt im Namen der Verwaltungsratsmitglieder (der „Verwaltungsrat“) der 

ICAV in Bezug auf die Fonds.   

Die Fonds sind in Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den 

Niederlanden, Österreich, Schweden, Spanien und dem Vereinigten Königreich (die 

„Aufnahmemitgliedstaaten“) gemäß Anzeige an die Zentralbank in Übereinstimmung mit 

Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW-Richtlinie“), die durch S.I. Nr. 352 von 

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/prospectus/wt/prospectus-wisdomtree.pdf
https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/key-documents/prospectus/wt/prospectus-wisdomtree.pdf


2011 – European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) Regulations 2011 (die „OGAW-Vorschriften“) in irisches Recht umgesetzt 

wurde, zum Vertrieb zugelassen.  

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, gemäß Artikel 93a der OGAW-Richtlinie, umgesetzt durch 

die OGAW-Vorschriften, die für die Vermarktung der Fonds in den Aufnahmemitgliedstaaten 

getroffenen Vorkehrungen durch Mitteilung an die Zentralbank einzustellen.  

Gemäß Artikel 93a(1)(b) der OGAW-Richtlinie, umgesetzt durch die OGAW-Vorschriften, 

teilt der Verwaltungsrat der Öffentlichkeit in den Aufnahmemitgliedstaaten hiermit förmlich 

seine Absicht mit, die für die Vermarktung der Fonds in den Aufnahmemitgliedstaaten 

getroffenen Vorkehrungen zu beenden. 

Die Entscheidung, die Vermarktung der Fonds in den Aufnahmemitgliedstaaten einzustellen, 

folgt auf den Beschluss des Verwaltungsrats, die Fonds auf Empfehlung der 

Verwaltungsgesellschaft, WisdomTree Management Limited, gemäß den Bestimmungen 

des Prospekts und der Gründungsurkunde der ICAV zu liquidieren. Gemäß diesen 

Bestimmungen kann der Verwaltungsrat die Fonds auflösen, wenn der Nettoinventarwert der 

Fonds den im Prospekt und in der Prospektergänzung für jeden Fonds angegebenen 

Mindestbetrag unterschreitet oder nicht überschreitet. 

Bei Fragen oder Bedenken zur Beendigung der Vermarktungsmodalitäten der Fonds 

wenden Sie sich bitte an WisdomTree UK Limited / WisdomTree Ireland Limited unter 

europesupport@wisdomtree.com. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_______________________________ 

Verwaltungsratsmitglied 
Für und im Auftrag von 
WisdomTree Issuer ICAV 
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